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Die Erfassung der eingeschriebenen Arbeitslosen in 
den Ländern der Europäischen Gemeinschaft 

Heinz Werner*) 

Die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten der Erfassung der eingeschriebenen Arbeitslosen in den 12 EG-Ländern werden 
nach einem differenzierten Kriterienkatalog dargestellt. Es handelt sich um die Merkmale der gesuchten Tätigkeit (Vollzeit/ 
Teilzeit, Ausbildung im Betrieb, Dauer der gesuchten Tätigkeit), Merkmale der Person (Altersgrenzen, erstmalige 
Arbeitsuche, Wiedereintritt ins Erwerbsleben, Behinderte, Ferienkräfte, Ruhegehaltsempfänger), die Karteiführung 
(Zählung bei Verschulden am Verlust der letzten Beschäftigung, bei Ablehnung von Vermittlungsangeboten, bei vorüber-
gehender Krankheit, bei Teilnahme an staatlich geförderten Fortbildungs-/Umschulungs- und Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen). 
Überblickt man die Entwicklung der Statistik der eingeschriebenen Arbeitslosen über einen längeren Zeitraum hinweg, 
dann bekommt man den Eindruck, daß die Vergleichbarkeit eher schwieriger geworden ist: 
- Neben der stärkeren Differenzierung der Sozialsysteme bei Arbeitslosigkeit werden in allen Ländern in größerem 

Umfang arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Erwerbslose durchgeführt. Sinn dieser Maßnahmen ist, die Arbeitslosig-
keit zu verringern bzw. zu verhindern. Je nachdem in welchem Umfang und in welcher Ausgestaltung derartige 
Maßnahmen ergriffen werden, haben diese auch Einfluß auf Höhe und Struktur der ausgewiesenen Arbeitslosigkeit. 

- Weiterhin ist eine gewisse Tendenz zu erkennen, die Arbeitslosen definitorisch auf einen „Kern“ zu konzentrieren, z. B. 
nur die Leistungsempfänger auszuweisen wie im Beispiel Großbritanniens oder bestimmte Gruppen 
herauszunehmen, 
z. B. Personen, die nur Teilzeit oder befristete Tätigkeiten suchen, Schüler oder Studenten auf Arbeitsuche, kranke oder 
ältere Arbeitslose, die bis zum Erreichen der Altersgrenze nicht mehr vermittelt werden, aber weiterhin Unterstützung 
beziehen. 

Gliederung 
1. Arten der Erfassung der Arbeitslosigkeit 

2. Kriterien der Erfassung der eingeschriebenen Arbeits-
losen 

3. Deflatorische Abgrenzung der Arbeitslosigkeit 
 

3.1 Merkmale der gesuchten Tätigkeit 
3.2 Merkmale der Person 
3.3 Karteiführung 

 

4. Die Ermittlung der Dauer der Arbeitslosigkeit in den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 

5. Die Leistungsgewährung bei Arbeitslosigkeit in den 
Ländern der Gemeinschaft 

6. Probleme der Vergleichbarkeit 

1. Arten der Erfassung der Arbeitslosigkeit 
In den westlichen Industriestaaten werden prinzipiell zwei 
verschiedene Methoden der Erfassung und Zählung der 
Arbeitslosigkeit angewandt: Einschreibung beim Arbeits-
amt oder regelmäßige Befragung auf repräsentativer Basis. 
In den meisten europäischen Staaten werden die bei der 

*) Dr. Heinz Werner ist wiss. Mitarbeiter im IAB. Der Beitrag liegt in der 
alleinigen Verantwortung des Autors. 

Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften (SAEG) durchgeführt und zwar im Rahmen der 
Arbeitsgruppe „Arbeitslosenstatistik“ beim SAEG. Eine detaillierte Darstellung 
für alle EG-Länder der Definition der eingeschriebenen Arbeitslosen, der 
Ermittlung der Dauer der Arbeitslosigkeit und der Systeme des Leistungsbezugs 
bei Arbeitslosigkeit erscheint in allen Amtssprachen der EG in der Reihe 
„Sozialstatistik“ des SAEG. Auch in den „Beiträgen zur Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung“ ist eine ausführliche Wiedergabe geplant. 

Arbeitsverwaltung registrierten Arbeitslosen als offizielle 
Erwerbslosenzahl ausgewiesen. Daneben gibt es einige 
Länder, die aktuelle Angaben zur Arbeitslosigkeit aus 
ihren vierteljährlichen Haushaltsumfragen auf repräsen-
tativer Grundlage geben. Dies ist der Fall bei Italien, 
Spanien und Portugal. Hauptquelle der Statistik der 
Erwerbslosigkeit sind derartige Befragungen z. B. in den 
USA, in Kanada oder in Japan, wo sie monatlich durchge-
führt werden. 
Beide Erhebungsarten haben ihre spezifischen Vor- und 
Nachteile. 
Stichprobenerhebungen erfassen eher die Selbsteinschät-
zung der Betroffenen, die Fragen können veränderten 
Bedingungen angepaßt werden und internationale Verglei-
che sind prinzipiell leichter möglich, sofern einheitliche 
Konzepte verwendet werden. Demgegenüber steht der 
Nachteil, daß die Ergebnisse wegen des Stichprobenfehlers 
nicht detailliert untergliederbar sind, sie u. U. erst nach 
längerer Zeit verfügbar werden und die Fragestellung oder 
die Interviewtechnik die Antworten beeinflussen. 
Dagegen erlaubt die Arbeitslosenstatistik der Arbeitsämter 
eine detaillierte Aufgliederung der Arbeitslosenzahlen und 
im Gegensatz zu den Repräsentativbefragungen braucht 
kein neuer Apparat aufgebaut zu werden, da die Statistik 
als „Nebenprodukt“ abfällt. Als weiterer Vorteil kann die 
Möglichkeit angesehen werden, die Bewegungen am 
Arbeitsmarkt zu ermitteln, da man neben dem Bestand 
zum jeweiligen Stichtag auch die Zahl der Zu- und 
Abgänge an Arbeitslosen während eines Zeitraumes zur 
Verfügung hat. Für arbeitsmarktpolitische Überlegungen 
z. B. ist wichtig zu wissen, ob sich die Arbeitslosen schnell 
oder langsam „umschlagen“, ob sich die Arbeitslosen also 
länger oder kürzer in Erwerbslosigkeit befinden. Die dazu 
aussagefähigere abgeschlossene Dauer der Arbeitslosigkeit 
– im Gegensatz zu der bisherigen Dauer bei der Stichtags- 
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auszählung – erhält man aus den Unterlagen der Arbeits-
ämter. Der Nachteil der Statistik der Arbeitsverwaltung 
gegenüber den Repräsentativbefragungen liegt darin, daß 
die Meldung als Arbeitsloser von den jeweils geltenden 
sozialrechtlichen Vorschriften abhängt, z. B. den Bedin-
gungen des Leistungsbezugs bei Arbeitslosigkeit. Dies 
kann vor allem die Struktur der Arbeitslosigkeit beeinflus-
sen. Weiterhin hängt die Einschreibung beim Arbeitsamt 
auch vom Ausbau des Netzes der Arbeitsämter und dessen 
Wertschätzung durch die Arbeitsuchenden ab. Aus dem 
Vorstehenden ergibt sich, daß beide Erhebungsarten kei-
neswegs identische Personengruppen umfassen und mitein-
ander nicht so einfach vergleichbar sind. 
Im folgenden wird ein Überblick über die jeweilige 
Behandlung der statistisch relevanten Tatbestände zur 
Arbeitslosigkeit für die 12 EG-Länder gegeben. Die Anga-
ben beziehen sich auf Personen, die sich bei den nationalen 
Arbeitsverwaltungen als arbeitslos melden. Es handelt sich 
also um die registrierten Arbeitslosen. 

losenunterstützung variieren stark von Land zu Land. Eine 
ausführliche Darstellung hätte den Rahmen dieser Veröf-
fentlichung gesprengt. Der daran interessierte Leser sei auf 
die eingangs in der Fußnote erwähnten Publikationen ver-
wiesen. 
Es ist noch anzumerken, daß es sich bei der Beschreibung 
des Katalogs zur Erfassung der Arbeitslosigkeit um diejeni-
gen Arbeitslosenreihen handelt, wie sie das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) regelmä-
ßig veröffentlicht. Da eine gewisse Vereinheitlichung zur 
besseren Vergleichbarkeit bereits vorgenommen ist, brau-
chen die vom SAEG publizierten Reihen nicht immer mit 
denen übereinstimmen, die auf nationaler Ebene im jewei-
ligen Land üblicherweise verwandt werden. In den 
anderswo ausführlich dargestellten Länderteilen wird dies 
näher erläutert. Trotz der bisherigen Bemühungen um eine 
bessere Harmonisierung der Statistiken und den bereits 
vorgenommenen Vereinheitlichungen bleibt das Bild noch 
verwirrend, wie man aus der tabellarischen Übersicht für 
die Länder der EG ersehen kann. 

  

2. Kriterien der Erfassung der eingeschriebenen 
Arbeitslosen 
Um die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten herauszuar-
beiten, wurde eine Katalogisierung nach Kriterien der 
Erfassung der eingeschriebenen Arbeitslosen in den 
12 EG-Ländern gegeben. Es handelt sich um Merkmale 
der gesuchten Tätigkeit wie Art und Dauer der gesuchten 
Tätigkeit, Merkmale der Person wie Mindest-/Höchstalter 
oder erstmalig Arbeitsuchende (Jugendliche) und der Art 
der Karteiführung wie der Überprüfung der Fortdauer der 
Arbeitslosigkeit. 
Dieser Katalog kann natürlich nicht alle Einflußgrößen der 
Registrierung der Arbeitslosigkeit erfassen. So mußten 
z. B. detaillierte Hinweise zur Verfügbarkeit eines Arbeits-
losen oder der Zumutbarkeit einer angebotenen Beschäfti-
gung weitgehend unterbleiben, da der Einbezug dieser 
Tatbestände den Rahmen dieser Zusammenstellung über-
schritten hätte, weil sie sehr landesspezifisch sein können 
und wohl auch einen Ermessensspielraum belassen. 
Einfluß auf Höhe und Struktur der Arbeitslosigkeit hat 
auch deren Dauer. Diese wird keineswegs so einheitlich 
ermittelt wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. So 
kann z. B. in einem Land die Dauer der Arbeitslosigkeit 
durch eine (kurzzeitige) Krankheit oder Beschäftigung 
beendet werden, während im anderen Land dies für die 
Dauer keine Rolle spielt. Im ersteren Fall würde dann mit 
der Unterbrechung die Dauer der Arbeitslosigkeit wieder 
neu begonnen. Im zweiten Fall würde die Dauer über die 
bisherige Dauer hinaus, einschließlich Unterbrechungszeit-
raum, weitergezählt. Aus diesem Grunde wird auch eine 
Übersicht zur Ermittlung der Dauer der Arbeitslosigkeit in 
den EG-Ländern gegeben. 
Die Motive der Einschreibung als Arbeitsloser bei einem 
Arbeitsamt hängen sicher auch vom Ausbau des Arbeits-
vermittlungssystems und dessen Wertschätzung durch den 
Arbeitsuchenden ab – Tatbestände, die schwer berücksich-
tigt werden können. Die Aussicht auf Unterstützungszah-
lungen dürfte ebenfalls eine wesentliche Motivation zur 
Meldung als Arbeitsloser bei einem Arbeitsamt darstellen. 
Deshalb werden auch einige Bemerkungen zu den Bedin-
gungen des Leistungsbezugs bei Arbeitslosigkeit gemacht. 
Hier ergeben sich naturgemäß die größten Unterschiede. 
Anspruchsvoraussetzungen, Höhe und Dauer der Arbeits- 

3. Definitorische Abgrenzung der Arbeitslosigkeit 
Die allgemeine Definition „Eingeschriebene Arbeitslose 
sind bei den Arbeitsämtern (im Vereinigten Königreich die 
Ämter für Arbeitslosenunterstützung) registrierte Perso-
nen ohne Arbeit (manchmal ist geringfügige Arbeit 
erlaubt), die eine Arbeit suchen und die für die Aufnahme 
einer Tätigkeit sofort zur Verfügung stehen“ gilt für alle 
Länder der Europäischen Gemeinschaft. Das Kriterium 
der Arbeitssuche wird durch die Registrierung bei der 
Arbeitsverwaltung als erfüllt angesehen. 
Die wichtigsten Unterschiede bei dieser allgemeinen Defi-
nition der Arbeitslosigkeit liegen in der Dauer der gesuch-
ten Tätigkeit und der Art der Tätigkeit, d. h., ob eine 
dauerhafte oder nur eine vorübergehende Tätigkeit 
gesucht wird. Erstmalig Arbeitsuchende, wie Jugendliche, 
oder bei Wiedereintritten ins Erwerbsleben, wie bei Haus-
frauen, können prinzipiell in allen EG-Ländern unter den 
eingeschriebenen Arbeitslosen zu finden sein, aber ob sie 
über das Arbeitsamt eine Beschäftigung suchen, hängt 
einmal von ihrer Ansicht zu den Vermittlungschancen und 
von den möglichen Unterstützungszahlungen oder sozial-
rechtlichen Vorteilen wie Erwerb von Anwartschaftszeiten 
oder Krankenversicherungsschutz usw. ab. 

3.1 Merkmale der gesuchten Tätigkeit 
Art der gesuchten Tätigkeit (Vollzeit- 
oder Teilzeitbeschäftigung) 
Während eingeschriebene Vollzeitarbeitsuchende bei Vor-
liegen der sonstigen Voraussetzungen immer unter den 
Arbeitslosen enthalten sind, ergeben sich bei den Teilzeit-
arbeitsuchenden erhebliche Unterschiede. Als Vollzeit gilt 
meist eine Wochenarbeitszeit von mindestens 35 bis 
40 Stunden, im Vereinigten Königreich mehr als 
30 Wochenstunden. Teilzeitarbeitsuchende sind in den 
Zahlen zur Arbeitslosigkeit nicht enthalten in Frankreich 
(aber in der nationalen Statistik verfügbar) und Irland. 
Teilzeitarbeitsuchende sind nur dann einbezogen, wenn die 
gewünschte Arbeitszeit eine Mindeststundenzahl erreicht: 
Bundesrepublik Deutschland 19 Stunden 
Niederlande, Luxemburg, Spanien 20 Stunden 
Dänemark 15 Stunden. 
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In Italien, Griechenland, Portugal und Belgien erfolgt die 
Einschreibung als Arbeitsloser unabhängig davon, ob Teil-
zeit- oder Vollzeitbeschäftigung gewünscht wird (eine Min-
deststundenzahl existiert nicht). 

Ausbildung im Betrieb 
Beschäftigungslose Jugendliche unter 25 Jahren, die über 
das Arbeitsamt einen betrieblichen Ausbildungsplatz 
suchen, zählen in der Regel zu den Arbeitslosen. Eine 
Ausnahme stellen die Bundesrepublik Deutschland, Portu-
gal und Griechenland dar – Ausbildungsplatzsuchende 
werden getrennt erfaßt – und zu einem gewissen Grad 
auch Irland und Dänemark. In den letztgenannten Ländern 
werden sie nur dann zu den Arbeitslosen gezählt, sofern 
ein Anspruch auf Leistungen besteht. Aufgrund der Vor-
aussetzungen ist dies nur für wenige Jugendliche der Fall. 

Dauer der gesuchten Tätigkeit 
In manchen Ländern ist die Unterscheidung, ob eine dau-
erhafte oder eine vorübergehende Tätigkeit gesucht wird, 
für die Zählung als Arbeitsloser ohne Einfluß: Italien, 
Niederlande, Belgien, Vereinigtes Königreich, Griechen-
land, Dänemark, Portugal. 
In anderen Ländern werden Personen, die keine dauer-
hafte Beschäftigung suchen, nicht zu den Arbeitslosen 
gerechnet: Frankreich, Luxemburg, Spanien, Bundesrepu-
blik Deutschland (sofern die betreffenden Arbeitsuchen-
den normalerweise keine Arbeitnehmertätigkeit aus-
übten). 

3.2 Merkmale der Person 
Altersabgrenzung 

 

Bei der Altersabgrenzung für den Einbezug als Arbeitslo-
ser ist noch darauf hinzuweisen, daß in einer Reihe von 
Ländern für ältere Arbeitslose die Möglichkeit besteht, bis 
zum Bezug von Altersruhegeld weiterhin Arbeitslosenun-
terstützung zu erhalten, ohne daß sie dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung zu stehen brauchen. Sie werden dann nicht 
mehr vermittelt und zählen nicht mehr zu den Arbeitslo-
sen, da ein Kriterium der Arbeitslosigkeit, nämlich die 
Verfügbarkeit, nicht mehr gegeben ist. Derartige Möglich-
keiten bestehen für ältere Arbeitslose in der Bundesrepu-
blik Deutschland, Belgien, Frankreich und im Vereinigten 
Königreich. 

Neueintritte ins Erwerbsleben (Jugendliche) 
Jugendliche, die einen ersten Arbeitsplatz suchen, werden 
in den meisten Mitgliedstaaten als arbeitslos gezählt, sofern 
sie dies über die Registrierung beim Arbeitsamt tun. Ein 
wesentliches Motiv der Einschreibung dürfte für diese Per-
sonengruppe die Aussicht auf einen eventuellen Leistungs-
bezug sein. Die Voraussetzungen für Unterstützungszah-
lungen variieren erheblich von Land zu Land. 

Wiedereintritte ins Erwerbsleben nach beruflicher Inaktivität 
(Hausfrauen) 
Sofern Personen nach längerer beruflicher Inaktivität, wie 
z. B. Hausfrauen, über das Arbeitsamt eine Beschäftigung 
suchen, sind sie bei Vorliegen der jeweiligen Abgrenzungs-
voraussetzungen unter den Arbeitslosen enthalten. Eine 
gewisse Ausnahme stellt Italien dar, wo Hausfrauen, die 
eine Ersjbeschäftigung suchen, zwar in den nationalen 
Vermittlungslisten als Kategorie III geführt werden, aber 
nicht unter den vom Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften veröffentlichten Arbeitslosen ausgewiesen 
werden. 
Hinzuweisen ist wieder darauf, daß ein wesentliches Motiv 
der Einschreibung für diese Personengruppe ein eventuel-
ler Leistungsbezug sein dürfte. Die Bedingungen zum 
Bezug von Leistungen variieren von Land zu Land. Die 
Voraussetzungen (z. B. Beitragszahlungen) sind meist 
nicht erfüllt. 

Behinderte 
Als vermittlungsfähig angesehene Behinderte werden in 
allen EG-Ländern zu den Arbeitslosen gerechnet. 

Ferienkräfte (Studenten/Schüler) 
Bei Studenten/Schülern, die eine vorübergehende Tätig-
keit suchen (Ferienarbeit), gibt es von Land zu Land 
erhebliche Unterschiede im Hinblick auf ihren Einbezug in 
die Arbeitslosenstatistik. Sie sind nicht enthalten in: Bun-
desrepublik Deutschland, Frankreich, Niederlande, 
Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Spa-
nien. 
In Irland und Dänemark können sie enthalten sein, sofern 
ein Anspruch auf Unterstützung besteht. Die Vorausset-
zungen hierfür dürften für diesen Personenkreis aber sehr 
selten vorliegen. 
In Belgien und Italien können Studenten/Schüler als 
arbeitslos ausgewiesen werden, sofern sie sich beim 
Arbeitsamt als arbeitsuchend einschreiben. 

Ruhegehaltsempfänger 
In den meisten Ländern sind Ruhegehaltsempfänger unter 
den Arbeitslosen ausgeschlossen, mit folgenden Aus-
nahmen: 
In Frankreich und Portugal können im Prinzip auch Ruhe-
gehaltsempfänger unter den registrierten Arbeitslosen ent-
halten sein, sofern sie die allgemeinen Kriterien für die 
Erfassung als Arbeitslose erfüllen. 
Das gleiche gilt für die Arbeitslosenzahlen des Vereinigten 
Königreiches. Personen, die sich nach Erreichen der 
Altersgrenze beim Arbeitsamt als arbeitsuchend einschrei-
ben, werden zu den Arbeitslosen gerechnet, sofern sie eine 
Vollzeitbeschäftigung suchen. Sie erhalten dann eine 
Arbeitslosenunterstützung in Höhe ihres Basis-Ruhege-
halts. Ihre Zahl ist jedoch gering. 
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Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch auf die in 
vielen Ländern praktizierten vielfältigen Maßnahmen des 
vorzeitigen Ruhestandes, die die Altersstruktur der 
Arbeitslosen beeinflussen, und die Möglichkeit in einer 
Reihe von Ländern, daß ältere Arbeitslose bis zum Bezug 
von Altersruhegeld Arbeitslosenunterstützung erhalten, 
ohne daß sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen 
müssen. Sie zählen dann nicht mehr zu den Arbeitslosen. 
Diese Möglichkeit besteht für ältere Erwerbslose in der 
Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich und im 
Vereinigten Königreich. 

Empfänger sonstiger Renten 
Personen ohne Beschäftigung, die andere Renten als 
Altersruhegeld beziehen, können sich in der Regel als 
Arbeitsloser einschreiben und werden auch als arbeitslos 
gezählt. Sie haben aber unter Umständen keinen bzw. 
einen geminderten Anspruch auf Arbeitslosenunterstüt-
zung. 
Die Ausnahmen stellen Luxemburg und zu einem gewissen 
Grade Dänemark dar. Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Spanien gehören Bezieher einer 
Erwerbsunfähigkeitsrente nicht zu den Arbeitslosen. 

3.3 Karteiführung 
Auswirkung des Verschuldens bei Verlust der letzten 
Beschäftigung für die Zählung als Arbeitsloser 
In der Regel bedeutet ein Verschulden beim Verlust der 
letzten Beschäftigung keinen Hindernisgrund zur Auf-
nahme in das Arbeitslosenregister. Es kann jedoch Einfluß 
auf die Leistungsgewährung haben. 
Nur in Dänemark und im Vereinigten Königreich, wo die 
Zählung als Arbeitsloser an den Bezug von Leistungen 
gebunden ist und im vorliegenden Fall die Unterstützungs-
zahlungen vorübergehend wegfallen, kann ein Selbstver-
schulden bei Verlust der letzten Beschäftigung die Zählung 
als Arbeitsloser beeinflussen. 

Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit 
Im Prinzip werden Arbeitslose, die vorübergehend erkran-
ken – mit Ausnahme Italiens – nicht mehr als arbeitslos 
ausgewiesen. Unterschiede ergeben sich aber in der Ausle-
gung des Begriffs „vorübergehend“. In Dänemark werden 
die registrierten Arbeitslosen nicht mehr im Arbeitslosen-
register geführt, wenn sie, unabhängig von der Dauer, 
krank sind. Ähnlich ist es in Belgien. In Irland und dem 
Vereinigten Königreich gilt ein 3-Tage-Zeitraum als vor-
übergehend. In Griechenland wird die Kartei der Arbeits-
losen in regelmäßigen Abständen ausgezählt. Ist ein 
Arbeitsloser an zwei aufeinanderfolgenden Zählungen 
krank, wird er nicht mehr als arbeitslos gerechnet. 
Vorübergehend arbeitsunfähige Arbeitslose werden in 
Luxemburg und in Portugal weiterhin in der Kartei 
geführt, sofern die Arbeitsunfähigkeit nicht länger als 
l Monat dauert. Im Fall der Bundesrepublik Deutschland 
werden arbeitsunfähig erkrankte Arbeitslose unabhängig 
von der Dauer der Erkrankung nicht als Arbeitslose, son-
dern als nichtarbeitslose Arbeitssuchende gezählt, wenn sie 
ihre Arbeitssuche über das Arbeitsamt aufrechterhalten 
wollen und die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich nicht 
länger als 3 Monate dauern wird. In Italien bleibt – im 
Gegensatz zu den anderen EG-Staaten – der Arbeitslose 
bei vorübergehender Krankheit als Arbeitsloser einge-
schrieben. Kann er sich nicht persönlich beim Arbeitsamt 

melden, kann er damit eine andere Person beauftragen. In 
diesem Fall wird jedoch ein Attest verlangt, aus dem 
hervorgeht, daß er selbst verhindert ist. 

Ablehnung von Vermittlungsangeboten Im allgemeinen 
erfolgt, mit Ausnahme Spaniens, bei Ablehnung eines 
Vermittlungsangebots nicht automatisch eine Streichung 
aus der Kartei der Arbeitslosen. Die Ablehnung kann 
jedoch Einfluß auf den Leistungsbezug haben (Sperrzeit, 
Einstellung des Leistungsbezugs). Da in Dänemark und 
Irland die Arbeitslosenstatistik eng an den Bezug von 
Leistungen geknüpft ist, erfolgt in diesem Fall die 
Streichung aus der Kartei der Arbeitslosen. Im Verei-
nigten Königreich bleiben die betreffenden Personen in der 
Kartei, sofern ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht. 
Der Begriff der Zumutbarkeit eines Vermittlungsangebots 
und damit die Möglichkeit einer Ablehnung ohne weitere 
Konsequenzen spielt auch in einer Reihe anderer Länder 
eine Rolle. Er ist jedoch nicht immer klar umrissen, ändert 
sich im Zeitablauf und in der Verwaltungspraxis und läßt 
einen Ermessensspielraum. Eine vergleichende Darstel-
lung war deshalb nicht möglich. 

Kontrolle des Fortbestehens der Arbeitslosigkeit In der 
Regel ist ein regelmäßiges Vorsprechen des einge-
schriebenen Arbeitslosen beim Arbeitsamt erforderlich. 
Die Zeitspanne kann variieren zwischen: täglich (Belgien, 
zum Teil auch in Irland), wöchentlich (Luxemburg), 
14tägig (Vereinigtes Königreich), monatlich (Italien, 
Irland, Frankreich), zweimonatlich (Griechenland, 
Dänemark, Niederlande), 1-6 Monate (Portugal) und 3 
Monate (Spanien). 
In der Bundesrepublik Deutschland muß sich der arbeits-
lose Leistungsempfänger nur nach Aufforderung durch das 
Arbeitsamt melden. Eine derartige Einladung zur Arbeits-
beratung soll in Abständen von nicht länger als 3 Monaten 
erfolgen. Vor jeder (monatlichen) Zählung ist jedoch der 
Bestand an Arbeitslosen, evtl. in Kontakten mit den 
Bewerbern, daraufhin zu überprüfen, ob die Voraussetzun-
gen der Arbeitslosigkeit noch gegeben sind. 

Teilnahme an staatlich geförderten Fortbildungs-/Umschu-
lungsmaßnahmen 
Arbeitslose, die vollzeitlich an staatlich geförderten Fort-
bildungs- oder Umschulungsmaßnahmen teilnehmen, wer-
den während dieser Zeit – mit Ausnahme Italiens und 
Luxemburgs – nicht als Arbeitslose geführt. 

Teilnahme an staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
Arbeitslose, die an staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen teilnehmen, werden nicht als Arbeitslose geführt. 

4. Die Ermittlung der Dauer der Arbeitslosigkeit in den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
Die Dauer der Arbeitslosigkeit wird häufig als ein Indika-
tor für die „Härte“ der Arbeitslosigkeit angesehen. Bei 
einem zwischenstaatlichen Vergleich muß man aber gegen-
überstellen, wie die Arbeitslosigkeitsperioden ermittelt 
werden. Die Dauer der Arbeitslosigkeit wird in den EG-
Ländern keineswegs so einheitlich berechnet, wie es auf 
den ersten Blick erscheinen könnte. Prinzipiell gibt es zwei 
Arten der Ermittlung: 
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(1) Die bisherige Dauer der Arbeitslosigkeit mißt den 
Zeitraum zwischen Einschreibung beim Arbeitsamt (im 
Vereinigten   Königreich   beim   Unterstützungsamt)   als 
Arbeitsloser und dem Stichtag der Zählung. Diese Art der 
Ermittlung hat die Tendenz, die längerfristige Arbeitslosig-
keit zu überzeichnen, da kurzfristige Arbeitslosigkeitspe-
rioden zwischen den Zähltagen statistisch nicht in Erschei-
nung treten, während die Langfristarbeitslosen immer mit-
gezählt werden. Weiterhin sagt diese Art der Dauer nur 
annäherungsweise etwas aus über die tatsächliche, abge-
schlossene   Periode,   die   in   Arbeitslosigkeit   verbracht 
wurde. 
(2) Die abgeschlossene Dauer der Arbeitslosigkeit stellt 
den Zeitraum dar, der tatsächlich in Arbeitslosigkeit ver-
bracht  wurde,   beginnend  von   der  Einschreibung  als 
Arbeitsloser beim Arbeitsamt bis zum Abgang aus der 
Kartei der Arbeitslosen. Diese Art der Dauer ist für viele 
sozialpolitische Überlegungen wichtiger. Ihre Ermittlung 
setzt eine Erfassung der Zu- und Abgänge, also eine Stati-
stik der Bewegungen voraus. 

Im folgenden wird in Form einer Übersicht auf einige 
Charakteristiken zur Ermittlung der Arbeitlosigkeit in den 
EG-Ländern eingegangen, die bei einem Vergleich zu 
beachten sind. Eine detaillierte Darstellung nach Ländern 
schließt sich an. 

Einbezogener Personenkreis 
In der Regel bezieht sich die Dauer der Arbeitslosigkeit auf 
die registrierten Arbeitslosen, so wie sie in der allgemeinen 
Definition beschrieben sind. Abweichungen ergeben sich 
nur bei Belgien: Zur Ermittlung der Dauer der Arbeitslo-
sigkeit werden nicht alle eingeschriebenen Arbeitslosen 
herangezogen, sondern nur die unterstützten Vollarbeitslo-
sen (chömeurs complets indemnisés). Diese Personen-
gruppe stellt aber den Großteil der eingeschriebenen Ar-
beitslosen. 

Art der Ermittlung 
Alle EG-Länder weisen die bisherige Dauer der Arbeitslo-
sigkeit aus. Nur die Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich und das Vereinigte Königreich geben darüber hinaus 
noch Angaben zur abgeschlossenen Dauer der Arbeitslo-
sigkeit. 

Häufigkeit der Ermittlung 
Monatlich: Belgien, Frankreich, Griechenland, Luxem-
burg, Niederlande. 
Vierteljährlich: Vereinigtes Königreich. 
2 x jährlich: Dänemark, Italien, Irland. 
Jährlich: Bundesrepublik Deutschland. 

Wartefrist 
Es existiert in keinem EG-Land eine generelle Wartefrist, 
die nach Einschreibung verstreichen muß und nach deren 
Ablauf die Dauer der Arbeitslosigkeit beginnt. Eine 
gewisse Ausnahme stellt Belgien dar, da Jugendliche erst 
nach einer Wartezeit von 75, 150 bzw. 300 Tagen leistungs-
berechtigt werden und dann für die Zählung der Dauer der 
Arbeitslosigkeit einbezogen werden. 

Unterbrechung des Zustandes der Arbeitslosigkeit 
Beschäftigung 
Jegliche Beschäftigungszeit unterbricht die Arbeitslosigkeit 
und beendet deren Dauer in Irland, Luxemburg, im Prinzip 

auch in den Niederlanden und, sofern gemeldet, auch in 
Italien und Spanien. Nach folgenden Beschäftigungszeiten 
wird die Dauer der Arbeitslosigkeit beendet: 
Mehr als 3 Tage: Griechenland, Vereinigtes Königreich 
Kalenderwoche oder darüber: Dänemark mehr als 7 
Tage: Frankreich, Bundesrepublik Deutschland ab zwei 
Wochen: Belgien 

Krankheit 
In der Regel unterbricht Krankheit nicht die Arbeitslosig-
keit in Belgien, Italien, Irland, Niederlande, Spanien. Im 
Vereinigten Königreich gilt wie bei Beschäftigungszeiten 
die 3-Tage-Regel, in Dänemark die Kalenderwoche als 
Regel und in Frankreich die 7-Tage-Regel. In Luxemburg 
beendet eine Krankheit von unter einem Monat nicht die 
Dauer der Arbeitslosigkeit, in der Bundesrepublik 
Deutschland gilt dies bei Krankheit bis zu 6 Wochen. In 
Griechenland werden die Arbeitslosen selbst bei kurzfristi-
ger Krankheit aus der Kartei genommen und damit ihre 
Dauer der Arbeitslosigkeit beendet. 

Urlaub 
In den meisten EG-Ländern unterbricht ein Urlaub des 
Arbeitslosen (im üblichen Rahmen) nicht den Zustand der 
Arbeitslosigkeit. Die Ausnahme ist Irland, in gewissem 
Maße auch das Vereinigte Königreich und Griechenland, 
in denen ein Auslandsurlaub die Dauer unterbricht. Eine 
Ausnahmeregelung hat auch Dänemark, wo bezahlter 
Urlaub, der noch auf dem vorausgehenden Beschäftigungs-
verhältnis beruht und wenn er während der Arbeitslosig-
keitsperiode genommen wird, die Arbeitslosigkeit unter-
bricht. 

Kenntnis der Unterbrechungen 
Je nach Kontrollmöglichkeiten der Arbeitslosigkeit und 
der Handhabung in der Praxis kann die Kenntnis einer 
Änderung des Status der Arbeitslosigkeit von Land zu 
Land sehr unterschiedlich sein. Wo ein tägliches persönli-
ches Vorsprechen des Arbeitslosen vorgeschrieben ist, wie 
z. B. in Belgien, werden in der Regel selbst kurzfristige 
Unterbrechungen bekannt. In einer Reihe von Ländern 
muß man aber annehmen, daß kurzfristige Perioden der 
Krankheit, der Beschäftigung usw. nicht gemeldet werden. 

5. Die Leistungsgewährung bei Arbeitslosigkeit in den 
Ländern der Gemeinschaft 
Die Aussicht auf Unterstützungszahlungen dürfte eine 
gewisse Motivation zur Einschreibung als Arbeitsuchender 
beim Arbeitsamt darstellen. Höhe und Dauer des Lei-
stungsbezugs werden nicht ohne Einfluß auf die Struktur 
der Arbeitslosen bleiben. 
Im folgenden wird deshalb ein kurzer Überblick über 
einige Charakteristiken der Leistungsgewährung bei 
Arbeitslosigkeit – wie Anspruchsvoraussetzungen, Höhe 
der Zahlungen, Wartezeiten, Dauer der Leistungen und 
der Anpassungsverfahren – in den Ländern der Gemein-
schaft gegeben. Eine ausführliche Darstellung der Systeme 
des Leistungsbezugs bei Arbeitslosigkeit in den einzelnen 
EG-Ländern findet sich in den Publikationen, die in der 
Fußnote am Anfang des Aufsatzes angegeben wurden. 
Im allgemeinen wird als Anspruchsvoraussetzung verlangt: 
- eine Versicherungspflichtige Beschäftigung mit Beitrags-

zahlung über einen  bestimmten  Zeitraum  innerhalb 
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einer der Arbeitslosigkeit vorausgehenden Periode. Oft 
gelten für bestimmte Personengruppen (Jugendliche, 
Ältere, Langzeitarbeitslose) Sonderregelungen. 

- Die  Arbeitsfähigkeit und  Arbeitswilligkeit.   So  kann 
z. B. die Ablehnung einer geeigneten oder zumutbaren 
Beschäftigung   zur   Sperrung   des   Arbeitslosengeldes 
führen. 

- Die Einschreibung beim Arbeitsamt: Eine Ausnahme 
stellt seit Oktober 1982 das Vereinigte Königreich dar, 
das Versicherungs- und Vermittlungsaktivitäten strikt 
trennt und in verschiedenen Organisationen durchführt. 
Die Einschreibung beim Arbeitsamt ist nicht mehr erfor-
derlich. Der Arbeitslose muß zum Erhalt der Unterstüt-
zungszahlungen allerdings glaubhaft machen können, 
daß er verfügbar ist. 

- Die Arbeitslosigkeit darf nicht selbst herbeigeführt wor-
den sein, sonst können Sperrfristen verhängt werden. 

In der Höhe der Leistungen bei Arbeitslosigkeit ergeben 
sich naturgemäß die größten Unterschiede. Wegen der 
Wechselkursproblematik und unterschiedlichen Lebens-
haltungskosten sind die Beträge schwer zu vergleichen. 
Die Bemessung der Arbeitslosenunterstützung variiert 
ebenfalls stark: Verdienstunabhängige Pauschbeträge wie 
im Vereinigten Königreich oder der letzte Brutto- oder 
Nettoverdienst in Verbindung mit der Dauer der Beitrags-
zahlungen oder der Einbezug einer zusätzlichen sozialen 
Komponente unter Berücksichtigung des Familienstandes, 
des Alters usw. (Belgien, Frankreich). 
Ein weiterer Punkt ist die Besteuerung. In den meisten 
Ländern (Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Vereinigtes Königreich) unterliegt die 
Arbeitslosenunterstützung auch der Einkommensbesteue-
rung. In den Niederlanden müssen auch die Sozialversiche-
rungsbeiträge daraus bestritten werden. 
Die Dauer des Leistungsbezugs ist ebenfalls von Land zu 
Land sehr unterschiedlich. Für Belgien z. B. ist die Dauer 
im Prinzip nicht begrenzt. Manchmal ist sie nach Alter und 
Beitragsdauer gestaffelt (Frankreich, Bundesrepublik 
Deutschland, Belgien). In der Regel trifft nach Auslaufen 
des Leistungsbezugs aus der Arbeitslosenversicherung die, 
allerdings niedrigere, Arbeitslosenhilfe bzw. Sozialhilfe 
ein. 
Die Anpassung der Arbeitslosenunterstützung erfolgt in 
der Regel zweimal oder zumindest einmal jährlich entspre-
chend der Entwicklung der Lebenshaltung oder nach 
einem Lohnindex. 

6. Probleme der Vergleichbarkeit 
Besonders große Unterschiede von Land zu Land ergaben 
sich in der Statistik der Arbeitslosen bei der Art der 
gesuchten Tätigkeit, ob zum Beispiel eine Voll- oder nur 
eine Teilzeitbeschäftigung oder nur eine vorübergehende 
Beschäftigung gesucht wird. Neueintritte ins Erwerbsleben 
(Jugendliche) oder Wiedereintritte (Hausfrauen) wie- 

1) Eine Übersicht der beschäftigungswirksamen Maßnahmen in den EG-
Ländern und die statistische Behandlung der daran teilnehmenden Personen 
wird in der Reihe „Sozialstatistik“ des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften in Englisch und Französisch erscheinen. Eine deutsche 
Übersicht ist vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geplant. 

derum sind zwar prinzipiell unter den eingeschriebenen 
Arbeitslosen zu finden, aber ob diese Personen über das 
Arbeitsamt eine Beschäftigung suchen, hängt sicher stark 
von den finanziellen (Unterstützungszahlung) oder sozial-
rechtlichen Vorteilen (Anwartschaftszeiten, Krankenversi-
cherung usw.) ab. Die vielfältigen Möglichkeiten des vor-
zeitigen Ruhestandes in einer Reihe von EG-Ländern ver-
zerren ebenso das Bild wie die Möglichkeit für ältere 
Arbeitslose, bis zum Bezug von Altersruhegeld weiterhin 
Arbeitslosenunterstützungszahlungen zu erhalten, ohne 
daß sie auf einen Arbeitsplatz vermittelt zu werden brau-
chen. Sie zählen dann nicht mehr zu den Arbeitslosen, da 
ein Kriterium der Arbeitslosigkeit, nämlich die Verfügbar-
keit, nicht mehr gegeben ist. 
Bei den in den Arbeitsämtern eingeschriebenen Arbeitslo-
sen spielt auch die Praxis der Karteiführung eine Rolle. 
Wie werden statistisch zum Beispiel Arbeitslose behandelt, 
die Vermittlungsangebote ablehnen oder die vorüberge-
hend arbeitsunfähig werden? Im Prinzip werden arbeitsun-
fähig erkrankte Arbeitslose aus der Kartei genommen, 
aber die Auslegung des Begriffs „vorübergehend“ arbeits-
unfähig variiert von Land zu Land. Dies kann im übrigen 
auch die Dauer der Arbeitslosigkeit beeinflussen, da z. B. 
bei einer vorübergehenden Krankheit die Streichung aus 
der Kartei erfolgt und bei der folgenden Neueinschreibung 
die Dauer der Arbeitslosigkeit von neuem beginnt. 
Neben den bisher dargestellten Unterschieden sollen noch 
einige weitere Aspekte des zwischenstaatlichen Vergleichs 
herausgehoben werden. 
Der Ausbau bzw. die Abänderungen der sozialen Sicher-
heit bei Arbeitslosigkeit beeinflussen zumindest die Struk-
tur der Arbeitslosen und führen immer wieder zu Diskus-
sionen um „echte“ oder „unechte“ Arbeitslose, eine Frage, 
die sich einer Quantifizierung weitgehend entzieht. 
In allen Ländern wird in starkem Maße ein breites Spek-
trum von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für 
Erwerbslose durchgeführt, die Höhe und Struktur der 
Arbeitslosigkeit beeinflussen. Die Palette umfaßt Qualifi-
zierungsmaßnahmen, Eingliederungsbeihilfen an Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber, Hilfen für selbständige Tätig-
keit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bei Gemeinschafts-
aufgaben, Ausgliederung von älteren Arbeitnehmern, 
Rückkehrförderung von ausländischen Arbeitnehmern und 
Förderung der Teilzeitbeschäftigung über finanzielle 
Anreize an Arbeitlose, Arbeitnehmer oder das Unterneh-
men.1) Sinn dieser Maßnahmen ist, die Arbeitslosigkeit zu 
verringern bzw. zu verhindern. Je nachdem in welchem 
Umfang und in welcher Ausgestaltung derartige Maßnah-
men ergriffen werden, haben diese auch Einfluß auf Höhe 
und Struktur der ausgewiesenen Arbeitslosigkeit. 
Unter dem Gesichtspunkt zwischenstaatlicher Vergleich-
barkeit stellt das Instrument Kurzarbeit ein besonderes 
Problem dar. In Ländern, in denen es nicht oder in gerin-
gem Umfang existiert, werden die Unternehmen tenden-
ziell stärker zu Entlassungen neigen, was nicht ohne Ein-
fluß auf die Höhe der Arbeitslosigkeit bleibt. 
Weiterhin ist eine gewisse Tendenz zu erkennen, die 
Arbeitslosen definitorisch auf einen „Kern“ zu reduzieren, 
z. B. nur die Leistungsempfänger auszuweisen wie im Bei-
spiel Großbritanniens oder bestimmte Grenzgruppen her-
auszunehmen, z. B. Personen, die nur Teilzeit oder befri-
stete Tätigkeiten suchen, Schüler oder Studenten auf 
Arbeitsuche, Arbeitslose, die krank werden oder ältere 
Arbeitslose, die bis zum Erreichen der Altersgrenze nicht 
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mehr vermittelt werden, aber Unterstützungsleistungen hinweg, dann bekommt man den Eindruck, daß die zwi- 
beziehen. Die Ausnahme waren die Niederlande. Ab 1983 schenstaatliche Vergleichbarkeit nicht leichter geworden 
fand dort eine Begriffsausweitung statt, die die Arbeitslo- ist. Die stärkere Differenzierung der Sozialsysteme, defi- 
senzahl um ca. 20% hochschnellen ließ. nitorische Änderungen beim Arbeitslosenbegriff und die 
Überblickt man die Entwicklung der Statistik der einge- breite Palette arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen werfen 
schriebenen Arbeitslosen über einen längeren Zeitraum immer wieder neue Vergleichsprobleme auf. 
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